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FREISTAAT

Frnanzamt Pößneck . Postfach 1 253 . 07372 Poßneck

Herrn
Jürgen Röppischer
Remschützer Str. 46
07318 Saalfeld

Auskunft erteilt

Frau Kriens
Geschäftsaichen

165 I 154 / 23609 PVr/1

Finanzamt Pößneck

für
Firma
G & R K r a n - u n d
Transport GmbH & Co. KG
Remschützer Str. 46
07318 Saalfeld

Telefon (Durchwahl) Ihr Zeichen, lhre Nachncht vom

(03647)446-1 02
ldentifikationsnummem

Datum

11.14.2014

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen
gemäß S 4S b Abs. I Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Sicherheitsnummer: 416511 1 01 51 5

Name, Anschrift Firma G & R Kran- und Transport GmbH & Co. KG, RemschüEer Str. 46, 07318 Saalfeld
Rechtsform Personenqesellschaft

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum
Steuerabzug nach $ 48 Abs. 1 ESIG befreit ist.

Diese Bescheinigung gi l t  vom 01.01.201 1 bis zum 31.12.2013.

Wichtiqer Hinweis:
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte
Bauleistungen gilt. lst die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt wer-
den. Das Original ist mit Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen.

Der Leistungsempfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistel-
lungsbescheinigung über ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu vercchaffen. Diese Prüfung
kann durch eine lnternetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (www.bzst.de) erfolgen. Dazu werden
die Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und bei einer Internetabfrage den Leistungs-
empfängern bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt für Steuern die Gültigkeit nicht oder kann
der Leistungsempfänger eine Internetabfrage nicht durchführen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem
auf der Freßtellungsbescheinigung angegebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer
Internetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für
sich allein keine zur Haftung führende grobe Fahrlässigkeit.

Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o. g. Gültigkeitszeitrau-
mes und / odLr für die o. g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungs-
empfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung gleich.

Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.
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Servicestellen:

Gerberstraße 65 . 07381 Pößneck . {Ft Busbahnhof in unmittelbarer Nähe des Finanzamtes

Gleitende Arbeitszeit - Bitte Anrui! moglichst in den Kernzeiten: MO. Ml, DO 08.00-15.00, DI 08.00'18.00' FR 08.00'12.00 Uhr
. Gerbersrraße 65 . 07i8 I Pößneck . MO, Ml, DO 08.00- 15.00 Uhr. DI 08.00-18.00 Uhr, FR 08.00'12.00 Uhr
. Schwarzburger Chaussee 12 . 07407 Rudolstadt . MO. MI, DO 08.00- 15.00 Uhr. DI 08.00-1 8.00 Uhr, FR 08.00'12.00 Uhr
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wichrig: als Empfilrger bitte,,Finanzkasse Gera" eintragen

Kontakte:
Bankverbindung:


